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Grundlagen der Beamtenversorgung
Statusabhängige Versorgung

 Bevor Ansprüche auf beamtenrechtliche Versorgung 
ermittelt werden können, ist die „Statusfrage“ zu 
klären:

 Beamter auf Widerruf (BaW)
 Beamter auf Probe (BaP)
 Beamter auf Lebenszeit (BaL)
 Erst der BaL hat Anspruch auf die ungekürzte 

Beamtenversorgung, sofern die Allgemeine Wartezeit von 
60 Monaten Dienstzeit im Beamtenverhältnis erfüllt sind.

Vorführender
Präsentationsnotizen
Beamte auf Widerruf (BaW) erhalten Anwärterbezüge. Der Status „auf Widerruf“ kann mit einer Lehre verglichen werden. Das Beamtenverhältnis BaW kann jederzeit widerrufen werden.
Beamte auf Probe (BaP) erhalten laufende monatliche Dienstbezüge. Das Beamtenverhältnis kann nur noch aus gesundheitliche Gründen widerrufen werden. Vor der Ernennung zum Beamten auf Lebenszeit (BaL) findet eine zusätzliche Gesundheitsprüfung statt, die oft – quasi auf der Zielgeraden – zum Widerruf führt (z.B. wegen Übergewicht).
BaL sind „eigentlich“ unkündbar, wenn die Ernennung zum BaL ausgesprochen wurde und 60 Monate Dienstzeit (Wartezeit) erfüllt sind Dann besteht der Anspruch auf die ungekürzte Beamtenversorgung. Sofern die Wartezeit nicht erfüllt ist, wird der Beamte zurückgestuft in den Status BaP und nach dessen Versorgungsansprüchen versorgt.




Grundlagen der Beamtenversorgung
Statusabhängige Versorgung

 Welche Auswirkung hat der Status auf die Versorgung ?
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Entlassung und Nachversicherung bedeuten, dass das Beamtenverhältnis widerrufen wird und der Dienstherr den im Beamtenverhältnis verbrachten Zeitraum in der Gesetzlichen Rentenversicherung nachversichert. Der Dienstherr zahlt Arbeitgeber und Arbeitnehmeranteil nach. 
Der Unterhaltsbeitrag entspricht den Leistungen der Berufsgenossenschaften bei Arbeitsunfällen. 2/3 des Jahreseinkommens werden bei 100%iger Schädigung als Unfallrente (Verletztenrente) gezahlt. Bei geringeren Schädigungen anteilig des Grades der Schädigung. 
Beispiel: 2/3 JAEG => 18000,- * 30% (Grad der Schädigung) = 5400,- /12 = 450,- monatlicher Unterhaltsbeitrag. 

Das Unfallruhegehalt liegt ca. 20% über dem „normalen“ Ruhegehalt, min. jedoch 2/3 der letzten Dienstbezüge, max. ¾ der letzten Dienstbezüge. Dieser Sonderfall ist nicht die Grundlage für eine Bedarfs-/Versorgungsanalyse.
Nach erfüllter „Wartezeit“ im Beamtenverhältnis (60 Monate Dienstzeit) bestehen die uneingeschränkten, ungekürzten Ansprüche auf Versorgung. Ruhegehalt und Unfallruhegehalt und Hinterbliebenenversorgung.



Grundlagen der Beamtenversorgung
Dienstzeitversorgung

 Wenn Ansprüche aus der Beamtenversorgung bestehen, werden 
sie ermittelt aus:

 ruhegehaltfähigen Dienstbezügen (ohne Zulagen), der aktuellen 
Besoldungsgruppe
 Der „€-Betrag“ lässt sich aus Besoldungstabellen ablesen.
 Der Familienzuschlag ist ruhegehaltfähig.
 kinderbezogene Anteile zum Familienzuschlag werden ungekürzt 

ausgezahlt.

 ruhegehaltfähigen Dienstzeiten
 bisher abgeleistete aktive Dienstzeit
 Zurechnungszeiten werden bis zum 60. Lebensjahr mit „2/3“ bewertet. 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Die ruhegehaltfähigen Dienstbezüge sind die Grundlage für die Ruhegehälter. Ruhegehaltfähig ist das Grundgehalt, das aus entsprechenden Tabellen ablesbar ist, und der Familienzuschlag.
Der kinderbezogenen Anteil zum Familienzuschlag wird stets „in voller Höhe“ ausgezahlt, solange die Kinder im Familienzuschlag eingetragen sind (max. bis zum 25. Lebensjahr zzgl. Wehr- und Zivildienst).
Weitere Zulagen: Stellenzulage, Harmonierungszulagen, Polizeidienst-/Feuerwehrdienstzulagen etc. sind nicht mehr ruhegehaltfähig. Sie erhöhen die Versorgungslücke.
Ruhegehaltfähige Dienstzeiten: Sämtliche Zeiten im Beamtenverhältnis, Wehr- und Zivildienst, Zeiten als Angestellter im ÖD, Studienjahre (max. 3 Jahre), Fachausbildungen etc. werden auf die Versorgung angerechnet und bewertet. Wichtig: Nicht alle erfüllen die Wartezeiten! Hier zählen „nur Dienstzeiten“. Und natürlich nach aktuellem Recht die Zurechnungszeiten, die zu 2/3 angerechnet werden (bis zum 60. Lebensjahr).



Grundlagen der Beamtenversorgung
Besoldung



Grundlagen der Beamtenversorgung
Dienstzeit

71,75 %
Versorgungssatz 
wird durch 40 
Dienstjahre 
geteilt und 
dadurch ergibt 
sich eine 
jährliche 
Steigerung um
1,79375 %

40

%

Dienstzeit in Jahren10                        20                      30

71,75

Dienstzeitversorgung

Zurechnungszeiten bis zum 60. Lebensjahr 
werden zu 2/3 angerechnet

Vorführender
Präsentationsnotizen
Die Dienstzeit entscheidende Faktor zur Berechnung von Versorgungsansprüchen.
Der Beamte muss 40 Dienstjahre leisten, dafür erhält er 71,75% seiner dann ruhegehaltfähigen Dienstbezüge. 
Das System wurde linearisiert und jedes Dienstjahr bedeutet 1,79375% mehr an Versorgungsanspruch.
Beamte sammeln keine Entgeltpunkte, wie in der Rentenversicherung, sondern Jahre.
Es wird auch keine Gesamtdienstzeitbetrachtung durchgeführt. Die abgeleistete Dienstzeit wird ggf. um die Zurechnungszeit erhöht, dann die gesamtruhegehaltfähige Dienstzeit mit dem Versorgungsprozentsatz 1,79375% multipliziert und dieser „erdiente Prozentsatz“ mit den aktuellen ruhegehaltfähigen Dienstbezügen verrechnet.



Grundlagen der Beamtenversorgung
Dienstzeit

Eintritt ÖD Eintritt Dienstunfähigkeit

21 34 60. Lj

13 aktive Jahre +      26 Jahre Zurechnungszeit * 0,667 = 17,333 Jahre = 30,333 Jahre
ruhegehaltfähige Dienstzeit

30,333 Jahre * 1,79375 % =  54,41 % erdienter Prozentsatz

Vorführender
Präsentationsnotizen
Beispiel:
Hier sind bereits 13 aktive Dienstjahre absolviert. Der Beamte ist zum Zeitpunkt der Berechnung 34 Jahre alt.

34. Lebensjahr bis zum 60. Lebensjahr = 26 Jahre Zurechnungszeit (ZZ60) x 2/3 = 17,333 Jahre 
13 aktive Dienstjahre + 17, 333 = 30,333 Ruhegehaltfähige Dienstjahre = 54,41% erdienter Prozentsatz!

Jetzt werden die ruhegehaltfähigen Dienstbezüge (ohne Zulagen) damit multipliziert. Das Ergebnis ist das Ruhegehalt. 
Von diesem ist dann noch der Versorgungsabschlag von 10,8% abzuziehen. Lebenslang!



Grundlagen der Beamtenversorgung
Dienstzeitversorgung

 Die Versorgung im Alter (Pension):
 Nach 40 Dienstjahren erreicht der Beamte seinen Versorgungsprozentsatz von 

71,75% („erdienter Prozentsatz“).
 Es gibt keine Betrachtung des „Gesamtdienstlebens“, entscheidend sind die letzten 

aktiven Bezüge und der „erdiente Prozentsatz“.
 Es gibt keine Erhöhung wegen „Mehrdienstjahren“ (>40).
 Einige Beamte werden wegen vorgezogenen Altersgrenzen vor dem 67. 

Lebensjahr in den Ruhestand versetzt. Sie erhalten jeweils individuelle Erhöhungen
(Polizeidienst, Feuerwehren und Soldaten).

 Hinterbliebenenversorgung
 Witwenversorgung in Höhe von 55% bzw. 60% der Versorgung bei 

Dienstunfähigkeit. Es gibt keine „kleine Witwenrente“ wie in der GRV.
 Halb- und Vollwaisenrenten in Höhe von 12% bzw. 20% der Versorgung 

bei Dienstunfähigkeit.
 Zusammen wird die Hinterbliebenenversorgung auf 75% der letzten 

aktiven Dienstbezüge maximiert.



Grundlagen der Beamtenversorgung
Dienstzeitversorgung

 Die Versorgung bei Dienstunfähigkeit:

 Es werden die aktiven abgeleisteten Dienstjahre mit dem 
Versorgungsprozentsatz von 1,79375% bewertet.

 Zurechnungszeiten bis zum 60 LJ. werden zu 2/3 angerechnet und dann 
ebenfalls mit 1,79375% bewertet

 Versetzungen in den Ruhestand vor der Regelaltersgrenze (67. 
Lebensjahr) führen zu einem dauerhaften Versorgungsabschlag von 
10,8% (0,3% je Monat vor dem 67. Lebensjahr max. für 3 Jahre).

 In vielen Fällen führt die vorzeitige Versetzung in den Ruhestand zur 
„Mindestversorgung“

 Studienjahre werden mit max. 3 Jahren angerechnet.

Vorführender
Präsentationsnotizen
Dienstunfähigkeit ist „die“ Besonderheit im Versorgungssystem der Beamten. Dienstunfähigkeit hat nur scheinbar etwas mit Berufsunfähigkeit gemeinsam. Tatsächlich sind beide Begriffe nicht miteinander vergleichbar, da völlig unterschiedliche Grundlagen die Dienstunfähigkeit bzw. Berufsunfähigkeit regeln.

Wenn ein Beamter planbaren Versicherungsschutz haben möchte, sollte er sich nicht auf Berufsunfähigkeitsrenten verlassen. Hier wird die „Arbeitskraft“ versichert und nicht die Dienstfähigkeit!




Grundlagen der Beamtenversorgung
Dienstunfähigkeit, Unterschied zur Berufsunfähigkeit

Berufsunfähigkeit (BU) Dienstunfähigkeit (DU)

Definition in Versicherungsbedingungen 
festgelegt

Gesetzliche Regelung, 
Beamtenversorgungsgesetz

Unveränderlich während der 
Vertragslaufzeit

Kann sich während der Dienstzeit 
ändern, Änderung der 
Versorgungsgesetze

Leistung ab 50% bedingungsgemäßer 
Berufsunfähigkeit

Es gibt keine 50%-Grenze

Prognosezeitraum abhängig von den 
Versicherungsbedingungen

Krankheitsbedingte, dauerhafte 
Unerfüllbarkeit der Dienstpflichten

Feststellung in der Regel durch 
behandelnden, bzw, vom Versicherer 
beauftragten Arzt

Entscheidung durch den Dienstherrn auf 
Grund eines ärztlichen Gutachtens. 
(Gesundheitsamt)

Vorführender
Präsentationsnotizen
Gegenüberstellung Berufsunfähigkeit (BU) vs. Dienstunfähigkeit (DU):

Der erste Unterschied liegt in der Anspruchsgrundlage. Bei BU werden die Regularien in den jeweiligen Bedingungen festgelegt, bei DU ist das gesetzlich verankert. Der Versicherer hat folglich kein „Mitspracherecht“. Allein der Dienstherr entscheidet, ob er seinen Beamten in den Ruhestand versetzen möchte. Ein guter Versicherer passt sich dieser Entscheidung an, indem er die Entscheidung des Dienstherrn akzeptiert. Das macht er, indem er Versorgungsempfängern, die die Entlassungsurkunde, die Verfügung des Dienstherrn über die Versetzung in den Ruhestand (oder auch Entlassung bei BaW/BaP) aus gesundheitlichen Gründen (Befundbericht) die Rentenzahlung gewährt, ohne zusätzliche Untersuchungen zu verlangen, oder auf einen langen Prognosezeitraum zu verweisen.
Natürlich entscheidet der Dienstherr auf Grund eines ärztlichen Gutachtens, das oft von Gesundheitsämtern ausgestellt wird. Es gibt aber auch Polizeiärzte, Bundeswehrärzte die den Befundbericht anfertigen. Bei der Bundeswehr gibt es dazu ein besonderes Formblatt „90/5“, dass der Soldat erhält.



Grundlagen der Beamtenversorgung
Dienstunfähigkeit

 Die Versorgung bei Dienstunfähigkeit:

 Der Dienstherr entscheidet, ob er seinen Beamten in Ruhestand versetzt, 
oder nicht.

 Bis zur Entscheidung hat der Beamte Anspruch auf seine ungekürzten 
Dienstbezüge, ein Krankentagegeld braucht er daher nicht.

 Die Entscheidung begründet sich auf ein ärztliches Gutachten.
 Die Entscheidung ist nicht abhängig von einem Grad der 

Dienstunfähigkeit.

 Eine Berufsunfähigkeitsrente würde daher zusätzliche ärztliche Gutachten 
erfordern, die einen Grad der Berufsunfähigkeit feststellen.

 Es ist nicht sicher, dass ein Beamter, wenn er für dienstunfähig erklärt 
wird, auch berufsunfähig ist, was dazu führt, dass er keine Leistung von 
seinem „BU-Versicherer“ erhält!

Vorführender
Präsentationsnotizen
Bis die Entscheidung des Dienstherrn getroffen ist, ist der Beamte „einfach nur krank“. Er hat solange Anspruch auf Lohnfortzahlung (in voller Höhe), bis er tatsächlich in Ruhestand versetzt wird und Ruhegehalt bekommt (auch Versorgungsbezüge genannt). Daher ist die private Absicherung von Krankentagegeld für den Beamten nicht relevant.
BU-Versicherer interessiert die Entscheidung des Dienstherrn eher wenig Sie müssen auf Basis ihrer Bedingungswerke prüfen, ob ein Leistungsanspruch besteht, oder nicht. Was aber zu zusätzlichen Prüfungen führt, da der Beamte keine prozentuale Einstufung mitgeteilt bekommt, die er seinem Versicherer mitteilen kann.
Wird ein Beamter aufgrund Dienstunfähigkeit in den Ruhestand versetzt,  löst das nicht automatisch eine Leistung aus der BU-Versicherung aus!



Grundlagen der Beamtenversorgung
Dienstunfähigkeit

 Die Versorgungsansprüche bei Dienstunfähigkeit
(„Bierdeckel-Berechnung“)

Beispiel:
24. Lebensjahr                                                            60. Lebensjahr

bisherige Dienstzeit in Jahren Zurechnungszeit * 2/3

36. Lebensjahr

bisher 12 Jahre                                 24 Jahre * 2/3 = 16 Jahre 

12 + 16 = 28 Jahre  X 2 =   56,0
- 10 % _5,6

aktuell besteht ein Versorgungsanspruch von ca.: 50,4%

Vorführender
Präsentationsnotizen
Versorgungsansprüche können „überschlägig“ ermittelt werden („Bierdeckel-Berechnung“):
Zuerst die Jahre zählen, die der Beamte im Dienst geleistet hat. Anschließend die Zurechnungszeiten bis zum 60. Lebensjahr zu 2/3 hinzuaddieren und dann die Gesamtanzahl der Jahre mit „2“ multiplizieren (eigentlich sind es „nur“ 1,79375, aber das ist ein wenig zu kompliziert, um im Kopf eine Versorgungsberechnung durchzuführen).
Weil aber der Faktor „2“ ca. 10% zu viel ist, werden diese 10% wieder abgezogen. Dieser „erdienten Prozentsatz“ wird mit den ruhegehaltfähigen Dienstbezügen multipliziert.
Wenn das Ergebnis unter der Mindestversorgung liegt (ca. 1435,- verh./1365,- led.), wird die Mindestversorgung angenommen. Eine taggenaue Versorgungsberechnung bieten wir kostenlos an.



Grundlagen der Beamtenversorgung
Dienstunfähigkeit

 Versicherungsbedarf bei Dienstunfähigkeit

Beispiel:
24. Lebensjahr                                                            60. Lebensjahr

Ruhegehalt 50,4 %  bis zum Tod…

Private DU-Rente AXA-DBV bis 60 ……………………..und dann???

+ kapitalbildende Rente, die im Anschluß den 
Lebensstandarad sichert

50,4% seiner aktuellen Dienstbezüge werden ab 
Versetzung in den Ruhestand lebenslang gewährt, ggf. bedeutet 

das Mindestversorgung

Wenn der Beamte sich für eine Dienstunfähigkeitsrente
entscheidet, hat er bis zum Vertragsende eine adäquate

Versorgung.

Vorführender
Präsentationsnotizen
Warum sollte eine Dienstunfähigkeitsversicherung mit einer Kapitalbildung kombiniert werden?
Sofern der Beamte seine 40 Dienstjahre ableistet, ist er „recht ordentlich“ versorgt. Diesändert sich das grundlegend, wenn er wegen Dienstunfähigkeit vorzeitig in den Ruhestand versetzt wird.
Das bedeutet oft eine Kürzung der aktuellen Bezüge um 45% bis 55%! Bei Dienstunfähigkeit sind mit dem neuen Recht die schwerwiegendsten Kürzungen vorgenommen worden. 
Das Ruhegehalt ändert sich über die restliche Zeit bis zum Tod des Beamten nur unwesentlich (Anpassung nur durch Gehaltserhöhungen) und dadurch verschiebt der Beamte sein „Problem“, dass er bei vorzeitiger Versetzung in den Ruhestand hat nur „auf später“, denn die Dienstunfähigkeitsversicherung ist – wie die Berufsunfähigkeitsversicherung für Personen in der Privatwirtschaft – eine Risikoversicherung mit vorgegebener Laufzeit. Das bedeutet, irgendwann endet die Rentenzahlung. Und dann?

Zum anderen sind weitere Einschnitte in der Beamtenversorgung geplant und zu erwarten. Alleine schon aufgrund der Pensionslasten, die auf die öffentlichen Haushalte drücken.



Grundlagen der Beamtenversorgung
Weitere Informationen und Beratung

 Franz Fleissner
Böhmerwaldstraße 6
92637 Weiden i.d.Opf.

Telefon 0961 / 38 14 200
Telefax 0961 / 38 14 222
Mobil 0171 / 30 05 200
mail@franzfleissner.de
www.franzfleissner.de

mailto:mail@franzfleissner.de�
http://www.franzfleissner.de/�
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